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as Problem:	Auf	den	meisten	Rech-
nungen	ist	angegeben,	dass	Zahlungen	

bis	zu	einem	bestimmten	Termin	zu	erfolgen	
haben.	Irrigerweise	wird	mit	Setzung	dieser	
Zahlungsziele	oft	angenommen,	dass	mit	Ab-
lauf	dieser	Frist	der	Verzug	des	Schuldners	
eintritt.	Der	Verzugseintritt	hätte	zur	Folge,	
dass	die	Hauptforderung	zu	verzinsen	wäre	
und	ab	diesem	Zeitpunkt	auch	der	Verzugs-
schaden,	sprich	Zinsen	und	Anwaltskosten	
für	 die	 Beitreibung	 der	 Forderung,	 vom	
Schuldner	zu	erstatten	wären.	Dies	ist	jedoch	
nicht	immer	der	Fall.

Die aktuelle Entscheidung:	Der	Bundes-
gerichtshof	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 vom	
25.10.2007	(AZ:	III	ZR	91/07)	nochmals	aus-
drücklich	dargestellt,	dass	durch	Übersendung	
einer	Rechnung	mit	der	einseitigen	Bestim-
mung	eines	Zahlungsziels	nicht	automatisch	
mit	Ablauf	des	Zahlungsziels	der	Verzug	des	
Schuldners	eintritt.	Die	Rechnung	an	den	
Schuldner	enthielt	dort	folgenden	Vermerk:	
„Den	Rechnungsbetrag	überweisen	Sie	bitte	
bis	zum	05.10.2004	auf	das	angegebene	Kon-

to“.	Die	Zahlung	der	Hauptforderung	erfolgte	
jedoch	erst,	nachdem	die	Anwälte	der	Gläu-
bigerin	den	Schuldner	zur	Zahlung	aufgefor-
dert	hatten.	Die	Erstattung	der	geltend	ge-
machten	Verzugskosten,	 insbesondere	des	
Anwaltshonorars,	lehnte	in	letzter	Instanz	der	
Bundesgerichtshof	mit	der	Begründung	ab,	
dass	sich	der	Schuldner	nicht	in	Verzug	be-
funden	habe.	Die	einseitige	Bestimmung	des	
Zahlungsziels	in	der	Rechnung	genüge	nicht	
den	Anforderungen	des	§	286	Abs.	2	Nr.	1	
BGB.	Nach	dieser	gesetzlichen	Bestimmung	
ist	eine	Mahnung	zum	Verzugseintritt	dann	
entbehrlich,	wenn	der	Leistungszeitpunkt	
bereits	vorher	genau	festgelegt	ist.	Dies	kann	
jedoch	nur	durch	entsprechende	Vereinba-
rung	zwischen	den	Vertragsparteien	erfolgen,	
eine	einseitige	Bestimmung	auf	der	Rechnung	
reicht	hierzu	nicht.
	 	 Auch	§	286	Abs.	3	BGB	half	im	vorlie-
genden	Fall	nicht	weiter:	Nach	dieser	Rege-
lung	gerät	der	Schuldner	30	Tage	nach	Rech-
nungserhalt	in	Zahlungsverzug,	ohne	dass	
gemahnt	werden	muss.	Bei	Verbrauchern	(wie	
im	vorliegenden	Fall)	gilt	dies	 jedoch	nur	

dann,	wenn	auf	diese	Rechtsfolge	auf	der	Re-
chung	hingewiesen	wird.	Diesen	Hinweis	
hatte	der	Gläubiger	hier	vergessen.
Daher unser dringender Tipp:	Tragen	
Sie	Sorge	für	einen	schnellen	Verzugseintritt.	
Dies	erreichen	Sie	zum	einen	durch	nachge-
wiesene	Mahnschreiben.	Verzichtet	man	auf	
die	Übersendung	einer	Mahnung	oder	kann	
diese	nicht	nachweisen,	gerät	der	Schuldner	
gemäß	§	286	Abs.	3	BGB	in	Verzug,	wenn	30	
Tage	nach	Rechnungszugang	verstrichen	sind.	
Diese	Regelung	gilt	für	Verbraucher	aber	nur	
dann,	wenn	in	der	Rechnung	ausdrücklich	
auf	die	Folgen	der	Nichtzahlung	innerhalb	
dieser	30	Tage	hingewiesen	wurde.	Dem	Gläu-
biger	ist	somit	anzuraten,	unabhängig	von	der	
Unterscheidung	zwischen	Verbraucher	und	
Unternehmer	stets	einen	solchen	Hinweis	in	
seine	 Rechnungsformulare	 aufzunehmen.	
Sofern	möglich,	ist	es	jedoch	besser,	vorab	
exakte	Zahlungstermine	schriftlich	zu	ver-	
einbaren.

RA	Michael	Schmidt,	Büro	Berlin
www.paschen.cc

PASCHEN Rechtsanwälte: 

Zahlungsverzug rechtssicher herbeiführen 
D

ast 350.000 Fachhandelskunden 
haben sich 2008 für einen WErT- 
garanTiE Schutz eines neuen 

oder gebrauchten geräts entschieden	
–	die	wertvolle	Unterhaltungselektronik	und	
die	hochwertigen	Haushaltsgeräte	sind	den	
Kunden	lieb	und	ans	Herz	gewachsen!
	 	 WERTGARANTIE	hat	diese	Wertschät-
zung	nun	bildlich	umgesetzt:	In	der	neuen	
Werbelinie	„Aus	Liebe	zum	Gerät“	stehen	
nicht	der	mögliche	Geräteschaden	und	die	
dadurch	entstehenden	Reparaturkosten	im	
Fokus,	sondern	die	„leidenschaftliche“	Bezie-
hung	zwischen	dem	Gerät	und	seinem	Besit-
zer.	Mit	einem	Augenzwinkern	wird	gezeigt,	
wie	zufriedene	Stammkunden	oder	poten-
zielle	WERTGARANTIE	Neukunden	ausseh-
en.	Als	Darsteller	für	die	Motivserie	wurden	
ausschließlich	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter	der	WERTGARANTIE	gewonnen.

	 	 Ab	sofort	stehen	Ihnen	als	telering-	oder	
Markenprofi-Fachhändler	zahlreiche Mo-
tive von „aus Liebe zum gerät“ für 
alle Sortimente einzeln oder auch in 
Kombination	zur	Verfügung.	Ganz	nach	
dem	Slogan	„Einfach.	Gut.	Geschützt.“	wird	
darin	die	WERTGARANTIE	z.	B.	als	der	opti-	
male	Schutz	vor	Reparaturkosten	durch	Sturz,	
Feuchtigkeit,	Verschleiß	und	Elektronikschä-
den	vorgestellt.	Die Werbelinie kann am 
POS wie auch in anzeigen genutzt 
werden	und	ist	Teil	eines	Werbebaukastens,	
der	neben	diesem	emotionalen	Ansatz	zusätz-
lich	eine	produkt-	und	eine	kostenorientierte	
Werbelinie	enthält.	Als	WERTGARANTIE	
Partner	können	Sie	so	immer	den	Werbebau-
stein	auswählen,	der	in	die	individuelle	Pla-
nung	Ihres	Fachgeschäfts	passt.
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